
 

 

Ehrungen 
 
 
 
An Personen, die sich um den Verein im Sinne des Vereinszweckes besonders 
verdient gemacht haben und mittlerweile aus dem Ehrenamt ausgeschieden sind,  
kann die Bayerische Jungbauernschaft 
 

- die Ehrenurkunde 
- das Bronzene Ehrenzeichen 
- das Silberne Ehrenzeichen 
- das Goldene Ehrenzeichen 

 
verleihen. 
 
Der Bezirkslandjugendverband kann an Personen, die sich auf Gruppenebene 
besonders verdient gemacht haben, eine Ehrenurkunde verleihen. 
► Ausführlicher schriftlicher Antrag mit Landjugend-Lebenslauf an den Bezirksverband.  

      Bewilligung durch die Bezirksvorstandschaft 

 
Der Bezirkslandjugendverband kann an Personen, die sich von Gruppenebene bis 
Kreisebene verdient gemacht haben, ein Bronzenes Ehrenzeichen verleihen. 
► Ausführlicher schriftlichlicher Antrag mit Landjugend-Lebenslauf an den Bezirksverband 

      Bewilligung durch die Bezirksvorstandschaft 

 
Der Landesverband kann auf Antrag/Vorschlag des Bezirksverbandes an Personen, 
die sich von Gruppenebene bis auf Bezirksebene bzw. auch in Gremien auf 
Landesebene verdient gemacht haben, ein Silbernes Ehrenzeichen verleihen. 
► Ausführlicher schriftlicher Antrag mit Landjugend-Lebenslauf an den Bezirksverband 

      Zustimmung der Bezirksvorstandschaft 
      Weiterleitung des Antrages an den Landesverband 
      Bewilligung durch die Landesvorstandschaft 
 

Durch Beschluss der Landesversammlung kann darüber hinaus an ganz besonders 
verdiente Personen das Goldene Ehrenzeichen verliehen werden.  
► Ausführlicher schriftlicher Antrag mit Landjugend-Lebenslauf an den Bezirksverband 

      Zustimmung der Bezirksvorstandschaft 
      Weiterleitung des Antrages an den Landesverband 
      Zustimmung durch die Landesvorstandschaft 
      Bewilligung durch die Landesversammlung 
 

 
Übergabe 
Das Ehrenzeichen (gerahmt) sollte bei einer offiziellen und festlichen Landjugend-
Veranstaltung (Jubiläum/Festkommers bzw. Bezirkslandjugendtag, 
Landesversammlung o.ä.) mit vorausgehender Laudatio durch die 
Bezirksvorsitzenden/Landesvorsitzenden  übergeben werden. 
 


